
stellt un:!' gegen Entgelt abgegeben werden. Die Einnah- dies in unseren volkskirchlichen Verhältnissen gewohnt
inen Aaus dem Verkauf der Kerzen uUSW. siınd wesentlich für siınd. Es besteht kein Anlaß, diese freikirchlichen Ver-

hältnisse Z ıdealisiıeren. Tatsache ist, daß die freikirch-die Fınanzen der russisch-orthodoxen Kıiırche. Dıiıe Ort-
ıche Gemeinde der russısch-orthodoxen Kırche bekommt ıche Finanzstruktur einer außergewöhnlıchen Ab-

Entgelt VO Patriarchat das heilige Salböl (Myron), hängigkeıt VO Gelde führt
SO daß auch die Gesamtkirche ıhre Einnahmen hat. Wıiıe Es erscheint der Genauigkeit wiıllen empfehlenswert,
uns alle Rußlandfahrer berichten, leidet die russisch- noch dem oft gebrauchten Ausdruck VO der
orthodoxe Kirche finanzıell nıcht NnO  et Das braucht uns Freiwilligkeit der Beıträge im Finanzwesen der Freikir-
ıcht wundern, wenn WIr wıssen, daß diese Kirche
überhaupt nıchts anderes tun darf, als Gottesdienste hal-

chen agcen. Daß sıch freiwillıge Beiträge handle,
ISt mißverständlich. Diese Beiträge freikirchlicher Ge-

te  =} Keıine andere Arbeit 1St der Kırche erlaubt, weder meindeglieder sind besehen AUS der Mitgliedschaftıne diakonische noch ıne missionarısche, noch ine kul- folgende Pflichtleistungen. Freiwillig iSt daran, abgesehenturelle noch SoOns as, W 4s anderwärts ZU Dienst der VO etwa2 bestehenden, die Söhe des Beıitrags anzeigendenKirche gerechnet wiırd un: bekanntlich 1e] eld kostet. Rıchtlinien, lediglich die gEeNAUC Bemessung der Beıtrags-Dazu kommt noch, daß für die relatıv große Zahl der - un: die eLtw2 gewollte Festlegung, wotür der Be1i-
ENLWERL 1m Glauben beständigen Leute 1U sehr wenıge
Kirchen VO' Staat ZUuUr Verfügung gestellt werden, weıl trag verwendet werden soll Es wiırd Aaus Grundsatz da-

von abgesehen, miıt rechtlichen Miıtteln auf die BezahlungJa jede Gemeindebildung einer staatliıchen Genehmigung des Beıitrags dringen. In freiheitlich rechtsstaatlich DC-bedarf Der Lebensunterhalt des Klerus un: die nstand- ordneten Verhältnissen verzichten die Freikirchen selbst
haltung der kırchlichen Gebäude bestimmen 1mM wesent- hierauf. In den Volksdemokratien 1St allen Kirchen der
lichen die öhe des Geldbedarfis, un dazu reicht offenbar rechtliche Anspruch aut Mitgliedsbeiträge angeblich ZUur
das Aus, W as eld VO  3 den Gläubigen einkommt. Wahrung der Gewissensfreiheit versagt, obwohl diese reli-
Der Einfluß des Selbstverständnisses der Kirche auf deren heit 1ın Glaubensfragen Ja schon dadurch überall gewähr-
Finanzstruktur trıtt auch in der römisch-katholischen eistet ISt, daß jeder us der Kirche Aaustreten annn An
Kırche 1n Erscheinung. Der hierarchische Autbau der die Stelle VO Rechtshilte zur Erfüllung der Beitragspflicht

ihrer Mitglieder treten 1n der Freikirche: Zuspruch, Er-Kirche vermittelt prinzipiell nach kanonischem B der
Hierarchie auch 1m Fınanzwesen wesentliche Entschei- mahnung, gegebenenfalls auch Maßnahmen der Kirchen-
dungsrechte, die aber Je nach den staatskirchenrechtlichen zucht bis hın Z einer vorläufigen der endgültigen Strei-
Verhältnissen weltweit difterenziert un: modifiziert er- chung des Zahlungsunwilligen der Mitgliederliste.
scheinen. Das ın diesem Sınn auf Freiwilligkeit gestellte Fınanz-

Nn der Kırche 1St natürliıch ein zwingendes Korrektiv
Im Unterschied dazu un: ZUr volkskirchlichen Verfas- für Art und Umfang kirchlicher Arbeit. Dıie Abhängigkeit
sungsstruktur sehen WIr beim Kongregationalismus un VO: eld 1St außerordentlich stark.
bei andern nach einem konsequent durchgehaltenen Ge- Dıiıes alles sollte gesehen un mitbedacht werden, wennmeindeverständnis organısıerten Glaubensgemeinschaften
eın anderes Prinzıp. Sıe gehen davon aus, daß NUur die VO Geld der Kiırche die ede 1St

Einzelgemeinde die Kırche 1St, un! billigen ıhren über-
gemeindliıchen Stellen 1Ur beratende un: helfende Funk-
tiıonen Z sSOWEeIt ihnen solche übertragen wurden. Die OTS Herrmann,
Afinanziellen Entscheidungen fallen 1n den örtlichen Ge- Versuch 1ner  e Erwiderungmeinden bei starker persönlicher Beteiligung der Gemeinde-
glieder un dementsprechender Miıtverantwortung für die
Öörtlichen un für die darüber hinausgehenden Anforde- hne den geringsten Anspruch auf ine eigene Patent-
rungen. Soweıit sıch Glaubensgemeinschaften 1n den erheben wollen (eine Iche ware  D beim heuti-
Vereinigten Staaten VO  a Amerika handelt, könnte Ma  } 40 Stand der Diskussion diesem zugegebenermaßen
sich vielleicht noch darüber unterhalten, ob OFrt NUr das heiklen Thema Ausdruck schierer Vermessenheıt), se1l doch
Kirchenverständnis oder auch der demokratische Lebens- kritisch auf den vorliegenden Beıitrag VO Weeber

eingegangen, welcher unseres Erachtens einıge Ergänzun-stil 1mM Hintergrund einen beträchtlichen Einfluß auf ıhre
kirchlichen Organisationsformen W hat Gleich- gCch erforderlıch macht. Es annn siıch allerdings iıcht dar-
gültig, ob Kirchenverständnis oder demokratisches T1N- handeln, ausgeführte (Gegen-) Thesen erstellen.
Z1p ıne mehr oder wenıger gewichtige Rolle spielen, auf Lediglich als Gesprächsbasıs sind einıge Denkanstöße be-
alle Fälle iSt nıcht bestreıten, daß dort das persönliche absichtigt, selbst auf die Geftfahr in, VO  _ Weeber ın dessen
Engagement der Gemeindeglieder unabdıngbar 1St tür eın ziemlich früher Zensurierung auch denen zugerechnet
geordnetes Fıinanzwesen der Kirche Alles hängt VO werden, welche „vordergründig, einselt1g un: geschichts-

los vorgehen un schon deswegen auf die KirchensteuerHorıizont der Gebewilligkeit der Gemeindeglieder ab
Dabei 1St beachtenswert, da{fß die Steuergesetzgebung 1n zielen, weıl sie „die materielle Gewährleistung der Auto-
den Vereinigten Staaten die gemeınnützıge Inıtiatıve ihrer nomıe der Kirche und damıt deren Freiheit in der Gestal-
Bürger begünstigt, indem ein hoher Anteıl ıhres Einkom- tung ıhres Dienstes angreifen“ wollen. Diesen ben-

teurern ın Sachen „Kirche, Staat un:! Gesellschaft“ llinens für gemeinnützıge Aufgaben steuerfrei gehalten
wiırd. In diesem Zusammenhang wird bei uns die Abzugs- Weeber Ja ohl seine „Grundsätzlichen Aspekte ZU

fähigkeit gezahlter Kirchensteuer steuerbaren Eın- Thema Die Kırche un! ıhr eld“ entgegenstellen. Leider
muß 1U  j aber schon Begınn uUunNseIrer Überlegungen test-kommen sehen sein. Sıcher ist, daß die rage nach dem

eld der Kiırche 1ın der Praxıs des freikirchlichen Alltags gehalten werden, da{ß weder diese Aspekte grundsätzlıch
überall eınen sehr 1el breiteren Raum einnımmt un- angegangen worden siınd noch das Thema „Die
verhältnismäßig mehr eıit un raft erfordert, als WIr Kirche un ıhr eld“ heißen kann Richtiger un ehr-
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licher wäre doch Zzu gen  °  ® „Die Kırche un in diesem Zusammenhang auf Formen staatlicher Fürsorge
eld“ Aus diesem unserem eld annn (muß aber nıcht!) für die Kirche hingewiesen, welche diese in wne unertrag-
das eld der Kirche werden (wobei INnan dann Je nach iıche Abhängigkeit führen mußten. Das neuerdings 1n
Auffassung VO  — dem, W 4s man „Gemeinde“ ın 1- Geltung efindliche Prinzıp der weltanschaulichen Neu-
iner noch VO  3 „unserem“ eld sprechen dürfte) Das 1sSt tralıtät wird konkretisieren versucht 1in der Verpflich-
einfach gZeESART, 1aber schon deswegen schwierig be- tung, die Kırchen in ıhrem Selbstverständnis neh-
gründen, weıl 1er un!: ohl Nur hier die prinzı- inen (wer aber stellt ebendieses Selbstverständnis dem
pielle rage einsetzen müßte, eine rage allerdings, die Staat gegenüber authentisch fest?), ıhre freie Ent-
nach wI1ıe VOT beladen 1St miıt verzögerten ekklesiologischen taltung gewährleisten, Ja ine Juristisch abgesicherte
un! kirchenrechtlichen Problemen. Das se1 ZU ersten Art VO „Kulturverantwortung“ übernehmen. Zu
festgehalten. fragen bleibt Nu  > allerdings, ob man sıch mıiıt dieser beı-

ahe ausschließlich „permissıven“ Orm staatlicher Zu-
wendung die Kirche begnügen dürfe, daß also derJede Begründung der Kirchensteuer ist theologisch

überfrachtet Staat gleichsam 1Ur einen Freiheitsraum für jede Art
kırchlicher Selbstbetätigung bereitstellen oder zumindestBevor einige Anmerkungen den Einzelheiten der Argu- erlauben müßte, oder ob der Staat un die Gesellschaftmentatıiıon Weebers angefügt werden, se1 als Prämıisse

erkannt, daß jede Begründung der Kırchensteuer theo- ıcht durch die Kirche un deren Dienstausübung selber
kritisierbar seıen, h., daß INa  3 VO  - einem kirchlichenlogisch, S ıcht ideologisch, befrachtet 1St un ohl Wirken bestimmter Art praktische Rückschlüsse auf dasauch leiben wird. Daß selbst ıne Beweisführung, die Selbstverständnis dieser Kirche zıiehen könnte. Diesesıch über naheliegende emotional bedingte Schlüsse hın-

AaUuUS ZUuUr Rationalität bekennen möchte, subjektiv ein- zöogen wiederum Konsequenzen für innerstaatliche
bzw. gesellschaftlıche organge nach sıch un wirkten da-gefärbte un damıiıt angreifbare Gründe erbringen wird, durch über den Innenraum der Kirche hınaus reformerischse1 N zugestanden. ber wne solche Voraussetzung

diskutieren lohnt sıch für keine Seıite® S1e bleibt in alle (eine Überlegung, die jedoch in einem Land, dessen
Kirchen ohne Abstriche staatlichen SteuersystemÜberlegungen einbezogen, un! S1e 1St auch Weeber partızıpıeren un damıt praktisch dessen Zielvorstel-gebilligt. Gleichwohl erschöpft sıch seine „grundsätzlıche“ lungen miıt übernommen haben, geradezu utopisch —Aussage 1M wesentlichen in der (auch theologischen) Apo-

logetik VOoO  ; ehedem ıne prinzipielle Neuorientierung mufß)
und Jangfristige Neuplanung des Komplexes „Kirche, Wır sind jedenfalls der Ansicht, daß die ZzuU Teil recht
Staat un: eld des einzelnen“ sucht na  a} jedenfalls noch bedenklich erscheinenden Identifikationen der Kirchen MIt
immer (und CI  >c ware der Zeıt, s1e in der gegenwärtigen der (Steuer-)Macht ehesten durch das NEUEC Zeugnis
Sıtuation der Kırche 1n der Bundesrepublik finden!). dieser Kır für ıhre eigentlichen Ziele abgelöst werden
Die vorgetragenen Begründungen für die Pflicht VO  $ könnten. erwünschte Zeugnis wiırd VO  3 Land Land
Kirchengliedern, ihre Kirche als solche auch materiell verschiedene Ausformungen haben mussen (für die Bun-
unterstuützen, un: dies NUu  - nıcht (wıe INnan sıch Ja auch desrepublik könnte VOTL allem durch das befreiende
denken könnte un anderenorts auch tut) 1n orm \IOI'I Aussteigen der Kırchen AUusSs dem Regelspiel der Wohl-
Kırchenbeiträgen, sondern als Steuer, die zudem VO  - standsgesellschaft 1M Sınne der „ Torheıt“ VO  3 Kor i
staatlichen Stellen für die Kirchen einbehalten wird, brau- 26—31 geschehen!), aber es sollte den Beweıs VO  >; „Geıist
chen hier ıcht nochmals wiederholt werden: sS1e siınd und Kraft“ ohl darın erblicken lassen, daß die Kirchen
einsichtig un: sind es- gleichermaßen nıcht oder nıcht mıiıt dazu führen kann, Schein- un: Fehlidentifikationen
mehr. Sıe appellieren die Vernunft, das geschicht- auszulöschen un: ZUr „Angefochtenheit“ in dieser Welt
ıche Bewußtsein oder den guten Willen ihrer Wert- 7zurückzufinden. Kirchliches Recht, welches nıcht zuletzt
adressaten, ohne mit versteckten Drohungen der Unbot- MI1t Problemen der Kırchensteuer befaßt 1st, hat Ja uUunNserTes

mäßigkeit oder Sar des Kleinglaubens SParcNn. Und Erachtens, gerade wenn (und weıl) sıch als vergängliche
doch gelingt iıhnen kaum, gängıg s$1e sınd, das Notordnung verstehen mußß, die unverzichtbare Aufgabe,
historischen Gewissen der Menschen geschärfte allgemeine den Menschen bei dessen Suche nach dem eigenen Wesen
Unbehagen gegenüber den beiden „Negatıvwerten“ Kirche seine dauernde Wandlungsfähigkeit und -verpflichtung
und Steuer auszuraumen. Das mag MIt daran lıegen, daß eriınnern un ıhm daher eın Sich-etablieren-Wollen 1mM
ıne derartige Beweiskette eute nıcht mehr Nur binnen- „gesichert“ erscheinenden Rechtszustand der jeweiligenirchlich erstellt werden kann, sondern dafß S1e sıch auch Gesellschaftstorm durch eınen (dem echt selbst einge-,als gesellschaftsbezogen erweısen muüßte. Trotz seınes stifteten) Verweıis aut die prinzıpielle Vorläufigkeit und
explizit vorgetragenen Anspruches, die kirchentheologi- Retormabilität alles Geschöpflichen unmöglich machen.
schen wıe auch die gesellschaftlichen Implikationen des are U  — etwa dieser denkerische Ansatzpunkt nıcht
kirchlichen Fınanzwesens aufzuzeıigen, dürfte Weeber imstande, Traditionen auch 1ın den Kirchen un: in
ebendiese Aufgabe ıcht Sanz gelöst haben eıne — iıhrer Rechts-(und Steuer-)Praxıs FA Durchbruch
friedenstellende AaS1Ss wenigstens ın diesen Bereichen geht verhelfen?seınem Grundsgtzreferat 1b iıne weıtere rage schließt sıch Weeber weıst darauf

hın, daß 1mM überkommenen Staatskirchentum Cn der„Permissive“ Formen staatlicher Zuwendung Sın  d Fürsorgerolle des Staates die Mıtverantwortung der Kır-fragwürdig chenglieder 2um in Anspruch MMM worden sel.
So fehlt oftensichtlich eine aktuell gesellschaflskritische Das stiımmt. Doch ISt 1mM Anschlufß daran gleich fragen,

Komponente fast völlig. War wiıird echt VO FEın- ob denn die wünschenswerte Mitverantwortlichkeit durch
fluß des (wandelbaren) Verhältnisses VO Staat un das gegenwärtige System blinder Vorausabbuchung VOo
Kırche auf das kirchliche Finanzgebaren gesprochen un: FEinkommen des Steuerpflichtigen 1im Grunde mehr be-
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ansprucht werde. Könnte INa  e} sıch gerade in diesem Zu- kirche vortäuscht, als die Kirche selbst aufrichtigerweise
sammenhang nıcht 1ne andere Lösung vorstellen, WwIe realısıeren vermag? Wıe steht denn da das beden-
etwa die VO uls VOTL kurzem vorgeschlagene „Mandats- kenswerte Wort, die Kırchen erschienen finanziell SC
steuer“, welche die Freiheit des einzelnen Gemeinschafts- sehen als ries1ge, VO  ; zıiemlıch vielen Ungläubigen
verpflichteten gegenüber Staat un Kirche verbindet MIt oder zumındest LUr Halbgläubigen getragene Organı-dem Zwang“ sozi1alverantwortetem Verhalten? satıonen? Verführen nıcht eben Lehre w I1e Praxıs eiıner
(Vgl Kirchensteuer als Mandat? ıne Anfrage Staat steuergesicherten Volkskirche manchen dazu, sıch
un Kiırche, In Stimmen der Zeıt, Januar WLA 58—60. VO  - eıner dauernden Rechenschaftsablegung über das
Be1i diesem „Mandat“, dessen Erteilung durchaus DC- relig1ös-geistige Potential sSOW1e vo einer ständigen ber-

prüfung der pastoralen Prioritäten für dispensiertworben werden oll un: das Wahrung bestimmter
Rechtstörmlichkeiten wieder zurückgenommen werden halten? Kann Ina  $ aber bei einem theologisch W1e
kann, ware doch ohl ıne konkrete Mıtverantwortung pastoral derart unsıcheren Fundament 1M Ernst

weıttragende Forderungen nach steuerrechtlich fixierterbesser gewährleistet als bei den bısherigen Modellen
kirchlicher Finanzgestaltung. Der einzelne könnte nam- Absicherung vortragen, oder MU: ıne solche Forderung
lıch VO  $ Fall Fall die VO  — ıhm dreien (Kırche, nıcht echt aut die Kirchen selbst zurückfallen? Die

Kırchen müfßten sıch doch zunächst einmal auftf ıhr eigenesStaat, Sonderfonds) ausgesuchte Institution beauftragen,
se1n eld einer derart indıvidualisiert öffentlichen Verständnis hın befragen un: befragen lassen: das Mo-
Kontrolle einzusetzen. Setzt sıch ın den Kirchen die Fın- dell „Volkskirche“ könnte sıch dabei des ıhm VO  3

mancher Seite zugeschriebenen Anspruchs, VO  - gleichsamsıcht durch, dafß jede der drei Möglichkeiten der indıv1ı-
duellen Entscheidung VO  w genuiner „Kirchlichkeit“ ZeU- zeıtloser Gültigkeit se1n, schneller un: gründlıcher als
gCcn kann, zumal sıch eın un: denselben Menschen erwartet ın Theorie un: Praxıs als überholt erweılsen.

Was vielleicht übrigbliebe, waren die Juristischen Struk-handelt, dem aller Eınsatz Zzugute kommen soll, ohne daß
INa  =) ıh: un: seine. Bedürfnisse nach Seele un: Leib (bzw des überwundenen Modells (unter ıhnen auch die
nach entsprechender kirchlicher oder staatlicher Sorge) Kirchensteuer in iıhrer gegenwärtigen Form), allerdings
auseinanderdividieren dürfte, ware eın wesentlicher Strukturen, denen ein spirıtuelles Fundament fehlte, alles

in allem eın Ruhmesblatt tür die Kırchen un: ıhrSchritt nach Orn gemacht. Allerdings 1St mıi1t dieser For-
derung bereits ıne spezifisch theologische Problemlage echt
gedeutet.

iıne Aussage VO nıcht geringerer ekklesiologischer Be-
deutung betrifit die rage nach der „Privilegierung“ der

Das Volkskirchentum ist eine schwache Kırche. Weeber welst den Vorwurtf zurück, die Kirchen
selen durch ıhren Ööffentlich-rechtlichen Status w1e durchBegründungsbasis
iıhr Besteuerungsrecht privilegiert. In bezug auf die VO  —I1 Dıie Beantwortung der Grundfrage nach dem Verhält- ıhm angesprochenen Weltanschauungsgemeinschaften INaVO  } Staat, Kırche un: eld Ja die Lösung einer recht haben, aber der Einwand als solcher 1st damıtFülle VO ekklesiologisch bedeutsamen Vorüberlegungen noch nıcht erledigt. Es stellt sıch doch das grundsätzliıcheVOTAauUSsS, die sıch MI1t dem Problem der Kirche 1n der Welt Problem, ob ıne Kırche, die 1n der Nachfolge Jesu Christi

VO  ; heute (als eiıner „ecclesia SCHDECI reformanda“) und stehen MU: und möchte, aut rechtliche Vorzüge A4US se1nindıirekt mMiıt demjenigen des geltenden Kirchensteuer- dürtfe, die iıhr (zusammen MIt anderen GruppierungenSYySTEMS beschäftigen. Nur wel VO  e} diesen Vorfragen sejlen oder auch nıcht) VO  e der staatlıchen Macht eingeräumtherausgegriffen: werden, oder ob s1e prinziıpiell (auch un: gerade in der
Ob siıch die Christenheit hierzulande Zutraue, der heutigen „Anspruchsgesellschaft“) auf derleı1 verzichten

volkskirchlichen Gestaltung ıhres Zeugnisses un Dienstes solle, Ja musse. Es ISt doch zumiıindest ıne rage wert, ob
1n der Gesellschaft VO  e} heute festzuhalten, fragt Weeber. die erwünschte „Zeichenhaftigkeit“ der Kırche un: ıhres
In dieser Oorm erscheint die Fragestellung jedoch z1emlıch Rechtes (wıe s$1e eLWwW2 VO arl Barth immer wieder VOI-
verfrüht (oder auch verspaätet, WwW1e mMan will) Kaum sınd wurde) 1U  - auch in der Bundesrepublıik Deutsch-
nämlı:ch die ersten nehmenden theologischen wı1e and (wıe 1n unseren Nachbarländern 1n Ost un: VWest,
praktischen Vorstöße nt  men worden, das volks- Reichsdeputationshauptschlufß un: Siäkularisation hın
kirchliche Miılieu un seine Juristische Verwurzelung kri- oder her) sıch nıcht durch einen kompromißlosen Privi-
tisch befragen, soll der rühere Zustand bereits legienverzicht (mıt den entsprechenden Folgerungen für
wiederhergestellt werden, dazu noch mMi1t Hıiılfe eines die Politik der Kırchenverträge un Konkordate)
moralısch angehauchten Appells den „Mut“ der hri- ehesten wenıgstens annäherungsweise erreichen lasse. Man
sSten. Wo aber blieb un bleibt der erwünschte Mut, das könnte Sal (zumindest in der Diskussion) daran gehen,
„Sıch-Zutrauen“, WCNnN darum geht, sıch miıt dem Pro- das Ziel eıiıner „herrschaftsarmen“ Kirche anzustreben, 1N-
blem machen, da{ß miıt eben der Volks- dem INa  = ıne stellvertretende (und damıt auch für den
kirche alten Stils Ende gehen hönnte? Kann iINan wirk- Staat vorbildhafte) Rücknahme VO  a Macht dächte Ware
lıch auf ine derart (auch 1m theologischen Sınn) schwache das nıcht auch eın Schritt aut dem Weg einer Beseit1-
Basıs, W1e S1e die Forderung Z mutıiıgen Eintreten für Sung des VO  a Weeber gerugten „Untertanenbewußfßtseins“
die Volkskirche darstellt, ruhigen Gewiı1issens den Anspruch hın, wWeNn auch ohl nıcht iın der on intendierten Rıch-

den „neutralen“ Staat un die Gesellschaft gründen, tung? der muß alles ıne Utopie bleiben, miıt pejoratıv
den „SO  «“ gestalteten Dıenst der Kırche bejahen un gebrauchten Epitheta bedacht, als rechtstechnisch nıcht
ıhm zusätzlich institutionalisierte Voraussetzungen realisierbar abgestempelt, Ja mitleidig belächelt VO  . denen,

die sıch nach w1e€e VOT „Realıisten“ ennen un: ohlbieten? Müdßte nıcht die rage erlaubt se1N, ob nıcht gerade
das geltende Steuersystem, für welches sıch die Kirchen 1ın auch innerhalb der gesellschaftlichen Formatıon der Bun-
der Bundesrepublik entschıeden haben, mehr Volks- desrepubliık un ıhrer Kiırchen nOo sind?
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